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Zitat von Seph

Er hat doch Recht. Für den Antritt des Referendariats an sich gibt es auch keine
Höchstaltersgrenze, für die Einstellung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf nach §18
Absatz 2 NBG aber schon. Bitte darauf achten, dass die Frage nach der Verbeamtung
nicht vermischt wird mit der Frage der Einstellung in den öffentlichen Dienst an sich.

Ich schrieb doch, dass es eine offizielle Quelle war und somit natürlich nicht die Anfangsquelle.

DAS sandte ich ihm:

(2) In das Beamtenverhältnis auf Widerruf zur Ableistung eines Vorbereitungsdienstes kann
eingestellt werden, wer das 40. Lebensjahr, als schwerbehinderter Mensch das 45. Lebensjahr,
noch nicht vollendet hat.
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